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Allgemeinverfügung

Greifswald, 27.03.2022

Allgemeinverfügung

Aufhebung der Tierseuchenverfügung zur Aufstallung von Geflügel zum Schutz
gegen die Klassische Geflügelpest

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald hebt gemäß § 44 Absatz 1
Geflügelpest-Verordnung die Schutzmaßregeln auf.

Das heißt

1. die Tierseuchenverfügung zur Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die
Klassische Geflügelpest vom 11.11.2021

wird aufgehoben.

2. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Begründung:

Am 03.11.2021 wurde im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgrund von positiven
Untersuchungsergebnissen bei 2 Wildvögeln hochpathogenes Influenza-A-Virus des
Subtyps H5N1 amtlich festgestellt. Daraufhin wurde die Allgemeinverfügung zur
Aufstallung von Geflügel in festgelegten Risikogebieten vom 11.11.2021 erlassen.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist örtlich und sachlich zuständig. Die
Zuständigkeit des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergibt sich aus S1Abs. 1 und
2 Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz MV (TierGesGAG-MV) vom 4. Juli
2014. Dementsprechend sind die Landkreise zuständige Behörde für die Durchführung
des Tiergesundheitsgesetzes, der aufgrund des Tiergesundheitsgesetzes erlassenen
Verordnungen sowie der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft im Anwendungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes.
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Gemäß§ 44 der Geflügelpestverordnung werden die Schutzmaßregeln aufgehoben.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 41 Abs. 4 S. 1 und 2 VwVfG MV durch die
ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 27a VwVfG MV auf der Internetseite des
Landkreises Vorpommern-Greifswald unter https://www.kreis-yg.de und im Amtsblatt
Mecklenburg-Vorpommern.

Bei der Bekanntgabe durch ortsübliche Bekanntmachung ist zu berücksichtigen, dass
vorliegend der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der
Regelung, vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe
angesprochen werden kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des
§ 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG MV abgesehen.

Rechtsbehelfsbeleh rung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Landrat des
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald einzulegen.

/kf.
Dr. Hot@erv6i
Ltd. Veterinärdirektor

Greifswald, den 27.03.2022

Rechtsgrundlagen:

• Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2018 (BGBI. IS. 1665, 2664)

• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. März 1991 (BGBI. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 181 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328),

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 102) in der derzeit gültigen Fassung,

• Verwaltungsverfahrensgesetz Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG MV) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 (GVOBI. MV 2020, 410, 465)

• Landesverordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierseuchenrechts
(Tierseuchenzuständigkeitslandesverordnung -TierSZustLVO-M-V vom 02. Juli
2012 (GVOBI. M-VS. 301 ), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Februar
2020 (GVOBI. M-V 2020 S. 54),

• DE-Mail-Gesetz vom 28. April 2011 (BGBI. I S.666), zuletzt geändert durch
Artikel 14 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBI IS. 1626)
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